
251 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 21. Mai 1969, be­

treffend ein Bundesgesetz, mit dem das Familienlastenaus­

gleichsgesetz 1967 neuerlich geändert wird 

Vom Anspruch auf Familienbeihilfe sind Personen 

ausgeschlossen, die eine gleichartige ausländische Beihilfe 

beziehen. Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des National­

rates soll nunmehr österreichischen Staatsbürgern, sofern 

die ausländische Beihilfe geringer ist, der auf die inländische 

Beihilfe fehlende Differenzbetrag zuerkannt werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 9. Juni 1969 in Verhandlung genommen und 

einsti~ig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Finanz­

ausschuß den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

21. Mai 1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967 neuerlich geändert wird, 

wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 9. Juni 1969 

M a y r hau s e r 
Berichterstatter 

Ing. Thornas W a g n e r 
Obmannstellvertreter 
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